
der 

und 

II-- PilS- der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs;: 17, März 1971 No. ~f? , 

A n fra g e 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffGnd Verwendung .eines Dienstkraft,yagens 

S~mtliche mit Strafsachen befaßten Gerichtshöfe erster Instrulz 

in Österreich sind nach den Kraftfahrzeugssystemisierungsplä­

nen der je,veiligen Bundesfinanzgesetze Dienstkraf'hragen zuge-

... desen, da:cun ter auch dem Jugendgerichtshof Wien. Für 1971 ist 

dies aus BGIJl.Nr. 1/1971 (Seite 188) .ersichtlich. 

Der dem Jugendgerichtshof Wien zugewiesene Dienstkraftwagen 

WTlrde seit J;::ihren nicht nur für die amtlichen Fahrterl des 

Präsidenten ver'fendet, sondern stand auch den Senatsvorsi tzen-

den und Einzel:cichter:q. für aus1värtige Amtshandlungen - wie etw"a 

LOka"laugenscheine und Arrestvisiten -zur Verfügung o Schließlich 

1vurden damit auch ÜbersteIlungen von Häftlingen und von Jungend­

lichen durchgeführt, gegen die Erziehungsmaßnahmen zu vollzie-: 

hen waren. Auch die Fürsorgerinnen der \viener Jugendgerichts-: 

hilfe konnten - 1de festgestell t iVUrde 

manchmal von dem Wagen Gebrauch machen. 

bei Jugenderhebungen 

Seit einiger Zeit jedoch soll dieser Dienstkraftwagen vom 

Jugendgerichtshof l{ien" abgezogen und im Justizpalast stationiert. i 

,,,ordGn sein, um von. verschiedenen höheren Jus tizver,yal tungs-

organen benützt" 1verden zu können, obwohl berei ts Je ein Diens t­

kraftwagen des Obersten Gerichtshofes, des Oberlandesgerichtes 

"\iien, des Landesgerichtes für Zivilrechtssachenlvien, sO'vie 

l~ "- 5 Diens tkraft;;,agel1. des Bundesministeriumsfür Justiz dort 

stationiert sind, mit denen bei ents~rechender Einteilung ;;,ohl 

für alle Beda:r:fsf'älle das Auslangen gefunden werden könnte. . ; 
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HilI nun der Präsident desJugendgerichtshofes - so 'vird be­

richtet - eine Dienstfahrt unternelwen, so ist er auf die Gast­

freundschaft des Präsidenten des Straflandesgerichtes angeHiesen, 

der ihm hie und da sej.nen eigenen Dienstkraft'vagen aus dem 

IlGrauen Haus" in den 3.Bezirk sendet. Die Ubrigen Hichter und 

die sonstigen Amtsorgane, die früher 'Jenigstens bei dringenden 

Amtshandlungen ein Fahrzeug zur Verfügung hatten, gehen jetzt 

zu fuß ·oder fahren mit der straßenbahn bZ1"o mit sonstigert Ver­

kehrsmitteln, dies trotz des Umstandes, daß von Organen des 

Jugendgerichtshofes häufig Amtshandlungen in den Bundes~s taJ. t~m 

:für Iprziehungsbedürftige in Kaiserebersdorf und in \iiener Neu­

dorf durchgeführt ,,,erdenl1Üssen. 

Der Kraftfahrzeugsyst~misierungsplan soll es ZHar zulassen, daß 

c.in Dienstfahrzeug vorübergehend an einer anderen Stelle einge­

setzt wird, bei einer dauernden Veränderung wäre aber wohl im 

BLllldesfinanzgesetz dieser Umstand zuzugeben und allfzuze~igen. 

Die g'21ertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 

:für ,Jus tiz folgende 

A n fra g e : 

1) Trifft es zu, daß· der für d~n JugendgerichtshofWien . 

systemisierte und auch vorhandene Dienstkra:t't,,,agen von dort 

abgezogen ,rurde ? 

2) Sind Sie - zutreffendenfalls - bereit zu verfUgen, daß dieser 

Diens tkraft,,,agen en t11eder 1-lieder dort ver'vende t 1Vird, \070 er 

zufolge des Bundesfinanzgesetzes vorgesehen ist, oder daß er 

eingezogen wird, falls 1vider Er1varten auf andere Weise das 

Auslangen im Dj.enstbetrieb gefunden ,{erden soll te ? 

3) Herden S:Le ~ im Sinne der diesbezüglichen AnkUndigungen des 

Herrn Bundeskanzlers, veranlassen, daß· die bei den Justiz­

behörden im Betrleb s'tehenden Diens tfahrzeuge (vor allem jene 

bei den im Justizpalast geJ.egenBn Dienststellün) z1veclunäßig 

- aber vor alJ.em für Amtshandlungen im Dienste der Hechts­

pflege und weniger :für pers önliche Fahr"ten hoher Funktionäre 

eingesetzt '~(~')len ? /--... ./ 
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